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EU-Erbrechtsverordnung tritt in Kraft 

Diese Informationen wurden für Sie zusammengestellt von  
Fachanwältin für Erbrecht, Rechtsanwältin Christine Gerlach 

Die neue Regelung des Erb-Kollisionsrechtes durch die EU-ErbVO 
tritt ab dem 17.08.2015 in Kraft. Zweck der Neuregelung ist es, 
die immer häufiger werdenden Erbrechtsfälle mit internationalem 
Hintergrund zu vereinfachen. Gemäß Artikel 83 Abs. 1 EU-ErbVO 
findet die Verordnung auf die Rechtsnachfolge von Personen An-
wendung, die am 17.08.2015 oder danach verstorben sind. 

Die EU-ErbVO regelt hierbei insbesondere vier grobe Bereiche: 

• Die internationale Zuständigkeit, 
• das anzuwendende Erbrecht, 
• die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und 

öffentlichen Urkunden in Nachlasssachen sowie 
• die Einführung eines Europäischen Nachlasszeugnisses. 

Die EU-ErbVO gilt für alle EU-Mitgliedstaaten mit Ausnahme von 
Großbritannien, Irland und Dänemark. 

Details 

Bis zum 17.08.2015 galt in vielen Staaten das Staatsangehörig-
keitsprinzip. Dies bedeutet, dass bei Todesfällen die Staatsange-
hörigkeit des Erblassers im Zeitpunkt seines Todes für das an-
wendbare Erbrecht maßgebend war. Ab dem 17.08.2015 ist ge-
mäß Art. 21 Abs. 1 EU-ErbVO der „gewöhnliche Aufenthaltsort“ im 
Zeitpunkt des Todes maßgeblich. Zentraler Anknüpfungspunkt ist 
somit der gewöhnliche Aufenthalt des Erblassers. Dieser entschei-
det grundsätzlich darüber, welches Land international zuständig 
für das Nachlassverfahren sowie für alle aus dem Erbfall resultie-
renden streitigen Verfahren ist und welches Erbrecht zur Anwen-
dung kommt, sofern der Erblasser keine Rechtswahl aus dem 
Staatsangehörigenrecht getroffen hat. Bestattungsverfügung soll-
te schriftlich verfasst und vom Verfügenden unterschrieben sein. 

Dies bedeutet Folgendes: 
Verstirbt beispielsweise ein deutscher Staatsangehöriger mit dau-
erhaftem Wohnsitz in Spanien, bestimmt Art. 21 Abs. 1 EU-ErbVO, 
dass die gesamte Rechtsnachfolge von Todes wegen dem Recht 
des Staates unterliegt, in dem der Erblasser im Zeitpunkt seines 
Todes seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Im vorigen Beispiel 
wäre dies Spanien. Eine Ausnahme würde nur dann bestehen, 
wenn gem. Art. 21 Abs. 2 EU-ErbVO aus der Gesamtheit der Um-
stände, dass der Erblasser im Zeitpunkt seines Todes eine offen-
sichtlich engere Verbindung zu einem anderen als dem Staat sei-
nes gewöhnlichen Aufenthalts hatte, auf die Rechtsnachfolge von 
Todes wegen das Recht dieses anderen Staates anzuwenden ist. 
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Eine weitere Ausnahme liegt vor, wenn der Erblasser gem. Art. 22 
Abs. 1 EU-ErbVO für die Rechtsnachfolge von Todes wegen das 
Recht des Staates gewählt hat, dem er zum Zeitpunkt der Rechts-
wahl oder im Zeitpunkt seines Todes angehört hat. 

Aufgrund dessen ist es anzuraten, in eine letztwillige Verfügung 
jedweder Art eine Rechtswahl mit aufzunehmen, im dem das 
deutsche Erbrecht gewählt wird. Dies ist auch für bereits errichte-
te Testamente noch möglich. Wichtig ist jedoch, dass nur das 
Recht des eigenen Staates gewählt werden kann. Für einen deut-
schen Staatsangehörigen bedeutet dies, dass nur das deutsche 
Recht gewählt werden kann. 

Vorteil der Regelungen der EU-ErbVO ist, dass die Abschaf-
fung der sogenannten Nachlassspaltung stattfindet. 

Das Europäische Nachlasszeugnis 

Weiterhin wird das Europäische Nachlasszeugnis eingeführt. Die-
ses soll vor allem die Abwicklung grenzüberschreitender Erbfälle 
erleichtern. 

Bislang gab es des Öfteren erhebliche Schwierigkeiten die erb-
rechtliche Position im europäischen Ausland nachzuweisen. Oft-
mals wurde insbesondere ein nationaler Erbnachweis des jeweili-
gen Staates gefordert. Dies führte insbesondere dazu, dass in 
verschiedenen Ländern verschiedene Erbrechtszeugnisse bean-
tragt werden mussten. 

Um die Abwicklung zu beschleunigen sowie die Kosten zu mini-
mieren, wird ab dem 17.08.2015 das Europäische Nachlasszeug-
nis europaweit als einheitlicher Nachweis insbesondere für die 
Feststellung der Erben- und Vermächtnisnehmerstellung einge-
führt. Dies gilt auch für die Befugnisse des Testamentsvollstre-
ckers oder Fremdverwalters. 

Folge hiervon ist, dass der erlangte Erbnachweis die Abwicklung 
des Nachlasses in der gesamten Europäischen Union ohne ein 
weiteres Verfahren ermöglicht. 

Zu beachten ist jedoch, dass die innerstaatlichen Erbscheine un-
abhängig hiervon weiterhin beantragt werden können. 

 
Sollten Sie weitere Fragen zur EU-Erbrechtsverordnung oder 
zum Europäischen Nachlasszeugnis haben, stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung. 
 

Hinweis: 
Unsere Rechtsinformationen behandeln nur grundlegende Aspekte 
eines Gebietes. Im Einzelfall ist jedoch eine fachlich fundierte 
Beratung unbedingt erforderlich! 


